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RS OGH 1969/2/26 6Ob43/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1969

Norm

AußStrG §16 A2

ZPO §528 C4

Rechtssatz

Wird der erstinstanzliche Beschluß mit der Maßgabe bestätigt, daß wegen zwischenzeitigen Todes einer Partei deren

Bezeichnung nunmehr "Verlassenschaft nach ........" lautet, liegt keine abändernde Entscheidung vor.

Entscheidungstexte

6 Ob 43/69
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